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Nichtraucherschutzgesetze in den Bundesländern 

– Synopse zum Gesetzgebungsstand –  
Alle vorliegenden Informationen beziehen sich bislang nur auf Gesetzesentwürfe, nicht auf bereits von den jeweiligen Landtagen 

beschlossene Gesetze. Beschlossene Gesetze werden dann in der Rubrik „Inkrafttreten“ entsprechend markiert. 
 

Bundesland 
(Entwurf) Geltungsbereich Ausnahmen Regelung von abgetrenn-

ten Raucherräumen 
Kennzeich-

nungspflichten 
Regelung von Buß-

geldern 

Inkrafttreten/ 
Verab-

schiedung 
Baden-

Württemberg 
(LNRSG) 

 Das Rauchen in Gaststät-
ten ist untersagt. Gaststät-
ten im Sinne dieses Ge-
setzes sind Betriebe, die 
Getränke oder zubereitete 
Speisen zum Verzehr an 
Ort und Stelle verabrei-
chen, wenn der Betrieb je-
dermann oder bestimmten 
Personen zugänglich ist 
und den Vorschriften des 
Gaststättengesetzes unter-
liegt (§ 8 Abs.1) 

 Diskotheken (§ 8 Abs.3 
S.3) 
 

 Bier-, Wein- und Fest-
zelte, Außengastrono-
mie und Reisegewerbe 
(§ 8 Abs.3 S.2 

 Abweichend von Absatz 1 
kann ein Gaststättenbetrei-
ber oder eine Gaststätten-
betreiberin Ausnahmen 
vom Rauchverbot in voll-
ständig abgetrennten Ne-
benräumen zulassen, wenn 
diese Räume in deutlich 
erkennbarer Weise als 
Raucherräume gekenn-
zeichnet sind. Das Rau-
chen in diesen Räumen ist 
erlaubt, wenn und soweit 
die Belange des Nichtrau-
cherschutzes dadurch nicht 
beeinträchtigt werden (§ 8 
Abs.2). 

 zur Klarstellung: nicht in 
Diskotheken 

 sowohl für Rau-
cher- als auch 
Nichtraucherbe-
reich (§§ 8 
Abs.2 S.1, 9 
Abs.1 S.2) 

 Nur für den Gast: 
bis zu 
40 Euro, im Wieder-
holungsfall bis 150 
Euro 

 

 01.08.2007 
 
 25.07.2007 
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Bundesland 
(Entwurf) Geltungsbereich Ausnahmen Regelung von abgetrenn-

ten Raucherräumen 
Kennzeich-

nungspflichten 
Regelung von Buß-

geldern 
Inkrafttreten/ 

Verab-
schiedung 

Bayern 
(GSG) 

 Innenräume sämtl. Speise- 
und Schankwirtschaften 
iSv § 1 Abs.1 GastG in 
Fassung von 1998 

 § 14 GastG Straußwirt-
schaften 

 Gaststätten des Reisege-
werbes 

 Diskotheken (Art. 2 Nr.7 
iVm Art.3 Abs.1 S.1) 

 in sachlicher Hinsicht auch 
das Rauchen von Wasser-
pfeifen 
 
  

 Bier-, Wein und Fest-
zelte (nicht länger als 
21 Tage, Art. 5 Nr.6) 

 (Hotel-, Pensions- u. 
Fremdenzimmer, Art. 5 
Nr.3) 

 

 Raucherraum muss baulich 
von den übrigen Räumen 
so getrennt sein, dass ein 
ständiger Luftaustausch 
nicht besteht. 

 abgetrennter Raum ist 
auch in Diskotheken mög-
lich 
 
(Art. 6 S.1) 

 nur Raucherbe-
reich (Art. 6 
Abs.2) 

 nach Gesetz über 
Ordnungswidrigkeit, 
d.h. zwischen 5 und 
1.000 Euro für Rau-
cher und/oder Gast-
ronomen 

 Ebenso bei Verstoß 
gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom)  

 01.01.2008 
 1.Lesung im 

Bayerischen 
Landtag 
voraussicht-
lich ab 
19.07.2007 

 
 

Berlin 
(NRSG) 

 

 § 1 GastG in Fassung von 
1998 

 veranstaltungsgebundene 
Betriebe des Reisegewer-
bes 

 für Festzelte und Vereins-
gaststätten gelten keine 
Ausnahmen 

 In Diskotheken gilt ein 
generelles Rauchverbot. 
(§§ 2 Abs.1 Nr.8, Abs.2 
iVm 3 Abs.7 S.1) 

 (Hotel-, Pensions- u. 
Fremdenzimmer, § 4 
Abs.1 Nr.1) 

 Es können abgetrennte 
Nebenräume zum Rau-
chen eingerichtet werden. 
Die Anzahl der Plätze im 
Nichtraucherbereich muss 
deutlich höher sein, als die 
Anzahl der Plätze in Rau-
cherraum. 

 zur Klarstellung: nicht in 
Diskotheken (§ 4 Abs.3) 

 Im Raucherraum darf nicht 
bedient werden. 

 sowohl Rau-
cher- als auch 
Nichtraucherbe-
reich (§ 5 S.1) 

 für Raucher bis 100 
Euro 

 für Gastronomen bis 
1.000 Euro 

 Ebenso bei Verstoß 
gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom) 

 01.01.2008, 
Bußgelder 
werden ab 
1.7.2008 fäl-
lig 

 
 Verabschie-

dung noch 
nicht be-
kannt 

Brandenburg 
(NiRSchG) 

 

 § 1 GastG in Fassung von 
1998 umschlossene Räu-
me 

 In Diskotheken gilt ein 
generelles Rauchverbot. 

 Einkaufszentren 
 Bier-, Wein- u. Festzelte 

(§§ 2 Abs.1 Nr.8 u. Abs.2, 
3 Nr.8,9) 

 Ausnahmegenehmi-
gungen durch das 
Landesgesundheits-
amt sind möglich, so-
weit durch bauliche 
od. andere Maßnah-
men sichergestellt ist, 
dass keine Dritten ge-
fährdet werden (§ 4 
Abs.3). 

 Das Rauchverbot gilt nicht 
in Nebenräumen von 
Gaststätten, soweit durch 
bauliche oder andere 
Maßnahmen eine Ge-
sundheitsgefährdung Drit-
ter ausgeschlossen ist. 

 Zur Klarstellung: nicht in 
Diskotheken 

      (§ 4 Abs.2 S.2) 

 nur Raucherbe-
reiche (§ 5) 

 für Raucher zwi-
schen 5 und 100 
Euro 

 für Gastronomen 
zwischen 10 und 
1.000 Euro 

 Ebenso bei Verstoß 
gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom) 

 01.01.2008, 
Bußgelder 
werden ab 
1.7.2008 fäl-
lig 

 Kabinetts-
beschluss 
am 
17.07.2007 

 September 
2007 im 
Plenum 
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Bremen             

Bundesland Geltungsbereich Ausnahmen Regelung von abgetrenn-
ten Raucherräumen 

Kennzeich-
nungspflichten 

Regelung von Buß-
geldern 

Inkrafttreten/ 
Verab-

schiedung 
Hamburg 

(HmbPSchG) 
 

 „Einrichtungen, in denen 
Getränke oder zubereitete 
Speisen zum Verzehr an 
Ort und Stelle verabreicht 
werden (Gaststätten), ein-
schließlich Gaststätten, 
die in der Betriebsart Dis-
kothek geführt werden.“ 

 Rauchverbot gilt auch für 
Gastronomie in Einkaufs-
zentren. 

 gilt insoweit in allen voll-
ständig umschlossenen 
Räumen 
(§ 2 Abs.1 Nr.9, 11 iVm 
Abs.2 S.1) 

 Festzelte bei zeitlich 
befristeten und örtlich 
begrenzten Veranstal-
tungen sowie Club- 
und Vereinsheime 
sind vom Rauchverbot 
ausgenommen (§ 2 
Abs.4) 

 

 Es können abgeschlosse-
ne Raucherräume einge-
richtet werden. Die Räume 
müssen baulich so wirk-
sam abgetrennt werden, 
dass eine Gefährdung an-
derer durch Passivrau-
chen ausgeschlossen wird 
und die Raucherräume be-
lüftet und ausdrücklich ge-
kennzeichnet werden 
(§ 2 Abs.3 S.1) 

 

 nur Raucherbe-
reiche (§ 2 
Abs.3 S.2 und  

       § 3) 

 für Raucher zwi-
schen 20 und 200 
Euro 

 für Gastronomen 
zwischen 50 und 
500 Euro 

 Gastronom auffor-
dern, das Rauchen 
zu unterlassen, bzw. 
Lokalverweis aus-
sprechen oder ggf. 
die Polizei einschal-
ten. 

 Ebenso bei Verstoß 
gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom) 

 1. Januar 
2008 

 
 Verabschie-

det am 
04.07.2007 

Hessen 
(HessNRSG) 

 § 1 GastG in Fassung von 
1998 umschlossene 
Räume sämtl. Gaststät-
ten 

 Diskotheken 
 Bier-, Fest- und Weinzelte 

   (§ 1 Nr.9) 
 
 

 Vereinseigene Räume, 
die nur durch Vereins-
mitglieder nicht öffent-
lich genutzt werden, 
sind nicht erfasst. 

 In Gaststätten können voll-
ständig abgetrennte Ne-
benräume vorgehalten 
werden, … 

 auch in Diskotheken 
(§ 2 Abs.4) 

 sowohl Rau-
cher- als auch 
Nichtraucherbe-
reich (§ 2 Abs.4, 
§ 3) 

 für Raucher bis 200 
Euro 

 für Gastronomen bis 
2.500 Euro (geeig-
nete Maßnahmen, 
um Verstöße zu un-
terbinden 

 unbekannt 
 
 nach Bera-

tungen im 
Landtag seit 
03.07.2007 
im Sozial-
ausschuss 

Mecklenburg-
Vorpommern 
(NichtRSchG) 

 

 § 1 GastG in Fassung von 
1998  

 (Beherbergungsbetriebe, 
Hotels, Pensionen) 

 Diskotheken 
 Strauß- u. Besenwirtschaften 

   (§ 1 Abs.1 Nr.10) 
 
 

 (In Beherbergungsbe-
trieben können einzel-
ne Gästezimmer als 
Raucherbereiche de-
klariert werden, § 2 
Abs.1) 

 …können Raucherberei-
che eingerichtet werden. 
Diese dürfen nur als eige-
ne Räume eingerichtet 
werden (§ 2 Abs.1) 

 auch in Diskotheken 

 sowohl Rau-
cher- als auch 
Nichtraucherbe-
reiche (§ 2 
Abs.1 S.2, § 3) 

 für Raucher bis 500 
Euro 

 für Gastronomen bis 
10.000 Euro 

 Ebenso bei Verstoß 
gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom) 

 
 
 

 1. August 
2007 

 
 11.07.2007 

 
 



Seite 4 
 

Stand: 20.07.2007 

Bundesland Geltungsbereich Ausnahmen Regelung von abgetrenn-
ten Raucherräumen 

Kennzeich-
nungspflichten 

Regelung von Buß-
geldern 

Inkrafttreten/ 
Verab-

schiedung 
Nieder-

sachsen 
(Nds.NiRSG) 

  

 Verweis auf § 1 und § 2 
Abs.2 (!) GastG in Fassung 
von 1998  

 umschlossene Räume in 
Gaststätten u.  

 Diskotheken 
 Wein-, Bier- und Festzelte 

   Strauß- u. Besenwirtschaften 
fraglich: Vereinsheime (§ 2 
Abs.1 Nr.10) 

 Einkaufszentren („Markthal-
lenregelung“), sog. „große 
Lösung“ 

 
 
 
    

 keine weiteren neben 
abgetrennten Neben-
räumen 

 Rauchverbot gilt nicht in 
dem vollständig abge-
schlossenen Nebenraum 
einer Gaststätte, der nicht 
größer als ½ der den Gäs-
ten zugänglichen Gesamt-
fläche sein darf 
(§ 2 Abs.1) 

 
 auch in Diskotheken  

 

 sowohl Rau-
cher- als auch 
Nichtraucherbe-
reich (§ 2 S.3, § 
3 S.1 nr.6) 

 Raucher 
 Gastronom 
 Ebenso bei Verstoß 

gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom) 

 Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geld-
buße geahndet wer-
den, mindestens 5 
Euro höchstens 
1.000 Euro 

 1. August 
2007 

 
 11.07.2007 

Nordrhein-
Westfalen 

(es liegen bis-
lang nur Eck-
punkte vor) 

 § 1 GastG in Fassung von 
1998 

 Vom Rauchverbot 
ausgenommen sind 
vorübergehend aufge-
stellte Festzelte, ge-
schlossene Gesell-
schaften in der Gast-
ronomie, „Nutzung 
von Vereinen und Ge-
sellschaften, deren 
ausschließlicher 
Zweck der gemein-
schaftliche Tabakkon-
sum ist (Raucher-
clubs)“ sowie Räum-
lichkeiten, deren tech-
nische Vorkehrungen 
einen dem Rauchver-
bot gleichwertigen 
Schutz gewährleisten. 

 
 
 
 

 „Abgetrennte Raucher-
räume dürfen in den Ein-
richtungen vorgehalten 
werden, in denen eine 
ausreichende Zahl von 
Räumen zur Verfügung 
steht.“ Diese Räume dür-
fen nur einen untergeord-
neten Teil der Betriebsflä-
che in Anspruch nehmen. 

 -  Raucher 
 Ebenso bei Verstoß 

gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom) 

 Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geld-
buße geahndet wer-
den, mindestens 5 
Euro höchstens 
1.000 Euro 

 

 1. Januar 
2008 

 
 Gesetzes-

entwurf liegt 
noch nicht 
vor 
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Bundesland Geltungsbereich Ausnahmen Regelung von abgetrenn-
ten Raucherräumen 

Kennzeich-
nungspflichten 

Regelung von Buß-
geldern 

Inkrafttreten/ 
Verab-

schiedung 
Rheinland-

Pfalz 
(NRSG) 

 Gaststätten im Sinne des 
Gaststättengesetzes sind 
rauchfrei. Dies gilt für alle 
Schank- oder Speiseräu-
me sowie für alle anderen 
zum Aufenthalt der Gäste 
dienenden Räume ein-
schließlich der Tanzflä-
chen in Diskotheken und 
sonstigen Tanzlokalen in 
Gebäuden oder Gebäude-
teilen (§ 7 Abs.1) 

 

 In Wein-, Bier- und 
sonstige Festzelten 
kann das Rauchen 
durch entsprechende 
Kennzeichnung er-
laubt werden, wenn 
diese höchstens an 21 
aufeinander folgenden 
Tagen an einem 
Standort betrieben 
werden (§ 7 Abs.3) 

 

 Eine Gaststätte mit mehre-
ren, durch ortsfeste 
Trennwände voneinander 
getrennten Räumen kann 
in einzelnen entsprechend 
gekennzeichneten Neben-
räumen das Rauchen er-
lauben. Dies gilt nicht für 
Räume mit Tanzflächen. 
In einer Gaststätte darf die 
Grundfläche und die An-
zahl der Sitzplätze in den 
Räumen, in denen das 
Rauchen erlaubt ist, nicht 
größer sein als in den üb-
rigen dem Aufenthalt der 
Gäste dienenden rauch-
freien Räumen (§ 7 Abs.2)

 Sowohl Rau-
cher- als auch 
Nichtraucherbe-
reiche (§ 7 
Abs.2 u.3, § 9) 

 

 bis zu 500 Euro für 
Gastronomen bei 
Verstößen gegen 
die Kennzeich-
nungspflicht 

 bis zu 1.000 Euro 
für Gastronomen bei 
Verstößen gegen 
das Rauchverbot 

 Ebenso bei Verstoß 
gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom) 

 unbekannt 
(vermutlich 
2007) 

 
 Anhörung 

am 
21.08.2007 
mit 10min 
Redezeit 
pro Verband 

 
 vor Oktober 

keine Ver-
abschie-
dung 

 
 

Saarland             

Sachsen 
(SächsNSG) 

 

 § 1 GastG in Fassung von 
1998 

 sowie Einrichtungen, die 
den Vorschriften des 
GastG unterliegen 

 Diskotheken   

 (Hotel-, Pensions- u. 
Fremdenzimmer, § 4 
Nr.1) 

 abgetrennte Raucher-
Nebenräume sind erlaubt 

 zur Klarstellung: nicht in 
Diskotheken (§ 4 Nr.3) 

 

 sowohl Rau-
cher- als auch 
Nichtraucherbe-
reich (§ 4 Nr.3, 
§ 5 Abs.2) 

 bis zu 5.000 für 
Raucher oder Gast-
ronomen 

 Ebenso bei Verstoß 
gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom) 

 unbekannt 
 
 Anhörung 

hat stattge-
funden 

 
 Verabschie-

dung noch 
nicht be-
kannt 

Sachsen-
Anhalt 

 § 1 GastG unabhängig 
von der Konzession 

 Einkaufszentren 
 Andere Gebäude, in de-

nen Dienstleistungen er-

 keine weiteren neben 
abgetrennten Neben-
räumen 

 abgeschlossene Raucher-
Nebenräume können ein-
gerichtet werden. Diese 
müssen baulich so wirk-
sam abgetrennt werden, 

 Raucherbereich 
       (§ 4Nr.6) 
 im übrigen Hin-

weispflicht, Art 
und Weise aber 

 bis zu 500 für Rau-
cher 

 bis zu 1000 für 
Gastronomen 

 Ebenso bei Verstoß 

 1. Januar 
2008 
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bracht werden 
(§ 2 Nr.10) 

 Diskotheken (§ 2 Nr.11) 

dass eine Gesundheitsge-
fahr für andere durch pas-
sives Rauchen verhindert 
wird. 
(§ 4 Nr.6) 

freigestellt 
(§ 6 S.1) 

       
 

gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom) 

Bundesland Geltungsbereich Ausnahmen Regelung von abgetrenn-
ten Raucherräumen 

Kennzeich-
nungspflichten 

Regelung von Buß-
geldern 

Inkrafttreten/ 
Verab-

schiedung 
Schleswig-

Holstein 
(NiSchG) 

 § 1 GastG in Fassung von 
1998 

 sämtl. Vollständig um-
schlossene Räume 

 Diskotheken 
 Gastronomie in Einkaufs-

zentren 
(§ 2 Abs. 2 iVm Abs. 1 
Nr.7) 

 Im Rahmen geschlos-
sener Gesellschaften 
kann auch der Haupt-
raum zum Raucher-
raum deklariert wer-
den. 

 abgeschlossene Raucher-
Nebenräume können ein-
gerichtet werden. Diese 
müssen baulich so wirk-
sam abgetrennt werden, 
dass eine Gesundheitsge-
fahr für andere durch pas-
sives Rauchen verhindert 
wird. 

 auch in Diskotheken 
(§ 2 Abs.3) 

 Raucherraum soll der 
kleinere Raum sein. 

 sowohl Rau-
cher- als auch 
Nichtraucherbe-
reich (§ 2 Abs.3 
S.2, § 3) 

 bis zu 400 Euro für 
Raucher 

 bis zu 4.000 Euro 
für Gastronomen 

 Ebenso bei Verstoß 
gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom) 

 1. Januar 
2008 

 
 Verabschie-

dung noch 
nicht be-
kannt 

Thüringen 
(ThürNRSchG) 

 § 1 GastG in Fassung von 
1998 

 Gesetz gilt auch für „Ho-
tels, soweit nicht Beher-
bergungsräume betroffen 
sind“ 

 öffentlich zugängliche 
Vereinshäusern sind inbe-
griffen 

 Diskotheken 
(§ 2 Nr.7, 9,10 iVm § 3 
Abs.1 u. 2) 

 (Hotel-, Pensions- u. 
Fremdenzimmer, §  4 
Abs.1 S.1) 

 abgeschlossene Raucher-
Nebenräume können ein-
gerichtet werden. Diese 
müssen „baulich von den 
übrigen Räumen so ge-
trennt sein, dass ein stän-
diger Luftaustausch nicht 
besteht“ (§ 5) 

 zur Klarstellung: nicht in 
Diskotheken 

 nur Raucherbe-
reich  

      (§ 5 S.2) 

 für Raucher zwi-
schen 20 und 200 
Euro 

 für Gastronomen 
zwischen 50 und 
500 Euro 

 Ebenso bei Verstoß 
gegen Kennzeich-
nungspflicht (Gast-
ronom) 

 unbekannt 

 


